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9520 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus 

über den Beschluss des Nationalrates vom 10. Dezember 2015 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz 2006 und das Bundesvergabegesetz 
Verteidigung und Sicherheit 2012 geändert werden  

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 
- Verpflichtende Verankerung des „Bestangebotsprinzips“ als Zuschlagsprinzip für bestimmte 

Konstellationen 
- Stärkung der Information und damit der Kontrollmöglichkeit des Auftraggebers im Hinblick auf die 

bei Ausführung des Auftrages tatsächlich eingesetzten Unternehmer 
- Verpflichtende Einholung einer Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz des Kompetenzzentrums 

LSDB durch den Auftraggeber 
Die verpflichtende Verankerung des „Bestangebotsprinzips“ als Zuschlagsprinzip für bestimmte 
Fallgestaltungen samt begleitenden Regelungen für Subvergaben und vertiefte Angebotsprüfung wird in 
das System des BVergG 2006 eingefügt. 
Weiters wird im Zusammenhang mit der Beurteilung der Befugnis bzw. der beruflichen Zuverlässigkeit 
für die Auftraggeber eine Verpflichtung zur Abfrage aus der Verwaltungsstrafevidenz des 
Kompetenzzentrums LSDB in das BVergG 2006 aufgenommen. 
 
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 15. Dezember 2015 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Mag. Klaus Fürlinger. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Wolfgang Beer, Mag. Klaus Fürlinger, 
Elisabeth Grimling, Gerhard Dörfler, Dr. Heidelinde Reiter und Reinhard Todt. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Mag. Klaus Fürlinger gewählt. 

Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 15. Dezember 2015 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 

Wien, 2015 12 15 

 Mag. Klaus Fürlinger Gottfried Kneifel 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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